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XIV. Gesetz-;ebungs;;riode REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5901/6-1-1978 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abg. IvJelter, Dr. Schmidt, NI'. 1904/J-NRi 
1978 vom 1978 05 30, "Einstellung weib­
licher Lehrlinge bei Bahn und PostII. 

1S08/AB 

1978 -07-26 
zu 4901flJ 

Die BundesregierunG '\vidmetder Beschäftigung und Ausbildung 
von Jugendlichen seit langem ihre besondere Aufmel"'ksa.mkei t. 

In einem Vortrag des Bundeskanzlers vom 11. Hai 1977 an den 
Ministerrat wurde festgestellt, daß die vorhandenen Kapazitäten 
rür die Lehrlingsausbildung beim Bund voll ausgeschöpft und 
im Sinne einer vorausschauenden Per~onalplanung durch Aus­
bildung von jugendlichen Anlernkräften ein sinnvoller Per~ 
sonalergänzungsprozeß sichergestellt werden soll. 
Als Folge dieser Überlegung und um die Beschäftigung 

jugendlicher Dienstnehmer aus der allgemeinen Diskussion 
um die Anzahl der öffentlich Bediensteten herauszuhalten, 

werden daher Lehrlinge, jugendliche Anlernkräfte und 
jugendliche Vertragsbedienstete nunmehr im Stellenplan auch 

gesondert ausgewiesen. 

Diese Initiative der Bundesregierung zugunsten zusätzlicher 
Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche 

wird besonders deutlich am Vergleich des I?ienstpostenplanes 
1977 mit dem Stellenplan 1978. \'liihrend im Dier~stpostenplan 1977 
2. 1WO Diens tpos ten für Lehrlinge ausgel'liesen t'lurden, nind im 

Stellenplan 1978 bei Post und Bahn insgesamt 3.080 Planstellen 

für Jugendliche enthalten. 
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Die Planstellen für Jugendliche in den Stellenplänen der . 
Post und der Bahn verteilen sich wie fOlgt: 

Lehrlinge 

jugendliche Anlernkräfte 

jugendliche Vertragsbedienstete 

2.400 

580 

100 

Darüberhinaus hat die Bundesregierung mit Hinisterrats­

beschluß vom 2. Hai 1978 von der ihr im allgemeinen Teil des 
Stellenplanes enthaltenen Ermächtigung Gebrauch gemacht 
und ab 1. Juli 1978 für eine Aufnahmemöglichkeit von 
weiteren 200 jugendlichen Anlernkräften bei der Post 
vorgesorgt. 

Damit viUrde die räumliche und personelle Ausbildungskapazität 
.. bei Post und Bahn voll ausgeschöpft. Der Stellenplan selbst 
unterscheidet nicht z\'lischen \'leiblichen und männlichen Dienst­
nehmern. Ebenso stehen einer Ausbildung weiblicher Jugendlicher 
bei Bahn un~ Post keine rechtlichen Hindernisse entgegen. 

!!! .. F'rage 1 

Für die BeanblOrtung der Frage, warum bei Bahn und Post 
keine tveiblichen .. Tugendlichen in Ausbildung stehen, er­
scheint ~s zunächst zweckmäßig, die" Ausbildungsinhalte 

und die Ver\'lendungen von Lehrlingen und jugendlichen An­
lernkräften in diesen Bereichen darzustellen. 

Lehrlinge 

Die in den Ausbildungsvorschriften vorgesehenen 
Tätigkeiten in jenen Lehrberufen, die bei Bahn und 
Post vermittelt werden - das sind Maschinenschlosser, 
Fernmeldemonteure, Kraftfahrzeugmechaniker, Elektro-
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installateure, Elektrornechaniker, Mechaniker und Dreher -
sind vielfach solche, die fi.h' den noch in körper-

lieher Entwicklung stehenden weiblichen Lehrling zum 

Teilunzumutbar, zum Teil stark belastend wären. So 

sind insbesonders Fertigkeiten wie Schmiedearbeiten~ 
Ausbau von Maschinenelementen, Setzen von Freileitungs­

masten» Verlegen ·von Erdkabeln" Aus- und Einbau von 
r·1otoren und Getrieben bei Omnibussen und scl1\\Teren Last­
kraftwagen, notwendig. 

~ugendliche Anlernkräfte 

Be,i der Post werden jugendliche Anler'nkräfte überl'liegend 

fUr den Zustelldienst ausgebildet. Damit ist vor allem 
das längerdauernde Tragen von Lasten sowie das Begehen 
von nicht belebten Stiegenhäusern, Verkehrsflächen im 
unbebauten Gebiet ohne Begleitung verbunden, \'fobei auch 

Geldbeträge mitgeführt werden müssen. Bei den öBB werden 
jugendliche Anlernkräfte zu Fahrdienstleiternherange­
bildet • Die Ver\'rendung; als Fahrdienstleiter setzt .jedoch 

die Leistung von ununterbrochenen Zwölf-Stunden-Turnussen 
und 'regelmäßige Nachtdienste voraus. 

Eine solche Diensteinteilung bringt not\~e,ndigeri'leise 

schwere psychische Belastungen mit sich, die weiblichen 
Dienstnehmern nicht ohne weiteres zumutbar wären. 

Von den im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen für 
jugendliche Vertragsbedienstete .(also nicht Lehrlinge 
und Anlernkräfte) sind, sowohl bei Post und Bahn etwa 
die Hälfte mit weiblichen r1i t.arbei tern besetzt. 

Die eingangs dargestellten Belastungen rUr Lehrlinge und 
jugendliche Anlernkräfte bei Post und Bahn haben dazu ge­
rUhrt, daß bisher von weiblichen Jugendlichen auch kaum 
Interesse an einer solchen Ausbildung bekundet wurde. Es 
kam lediglich zu vereinzelten Bewerbungen als jugendliche 

Anlernkraft bei der Post. 
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Korrektel:'t'leise sei hinzugefilet" daß dieses kaur1 vOl'handene 
Interesse weiblicher J"ugendlicher auch darauf zurückzui'ühren 

sein mag, daß die beiden Betriebe im Bewußtsein der Anfor­
derungen auch keine Anstrengungen unternomrnen haben, weib­
liche Jugendliche zur Ausbildung zu gei-linnen. Auch beim 
Personal di..i.l"ften derzeit noch gewisse Vorbehalte bestehen. 

Zu den Fragen 2 - 4 ------""""---

Im Interesse einer T,.pJnschenswerten Integration \'-leiblicher 
Jugendlicher in bisher Männern vorbehaltenen Berufsbereichen 

und um zu vermeiden,daß 15 - 18-jährige Hädchen besonders 
schwierigen Ausbildungsverhältnissen ausgesetzt werden, 

erscheint es ratsam, an die Frage in selektiver Beurteilung 

möglicher Ver\-lendungsbereiche heranzugehen. 

Ich 1Ilerde beiden Betrieben empfehlen, dieses Problem eingehend 
zu untersu~hen und im Falle wachsenden Interesses von weiblichen 
Jugendlichen an einer Ausbildung im betrieblichen Bereich von 
Post und Bahn für geeignete Ausbildungsffiöglichkeiten~unter Be­
achtung gesetzliCher Auflaf;en auf dem Gebiet des Arbeitnehrner­
sChutzes,Vorkehrungen zu treffen. 

vlien, 1978 07 25 
Der Bundesminister 
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